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J . Gemeindeſachen .
Städtetag der mittleren Städte in Wert⸗

heim . Der Städtetag wurde Samstag den 13.

Juni vormittag durch Bürgermeiſter Bardon er⸗

öffnet , der ſtatutengemäß den Vorſitz übernahm .

Nach Austauſch von Begrüßungsanſprachen wurde

in die Tagesordnung eingetreten . Der Vorſitzende

des geſchäftsführenden Ausſchuſſes und Vertreter

in der 1. Kammer erſtattete den Jahresbericht
des Ausſchuſſes und zugleich den Bericht über

den bis jetzt verlaufenen Teil der Landtagsſeſſion .
Er gedachte der Teilnahme des Verbands an der

Landestrauer beim Hinſcheiden Großherzogs Fried —

rich I. und ging ſodann auf die einzelnen Gegen —

ſtände der Ausſchußtätigkeit ein , und zwar zu⸗

nächſt auf die Erledigung der vorjährigen Be⸗

ſchlüſſe und Anregungen bezüglich der Reviſion

der Gemeinde - Rechnungs - und Voranſchlagsanwei⸗

ſung , der Staatsbeiträge zu den Realmittelſchulen ,

der Spitalverpflegung Armer , der Zulaſſung der

Rechtsanwälte in Amtsgerichtsſtädten bei den

Landgerichten , des Stimmrechts der Bezirksräte
in Angelegenheiten , die die eigene Gemeinde be —

rühren , der Handhabung des Fürſorgegeſetzes und

der Regelung des Straßenreinigungsweſens . Aus

den Landtagsverhandlungen berührte Redner be —

ſonders die Kommiſſionsarbeiten der 1. Kammer

zum Ortsſtraßengeſetz und Enteignungsgeſetz , den

kürzlich vorgelegten Entwurf zur Aenderung des

Waſſergeſetzes , die Bemängelung , welche die

Steuerreform gefunden hat , die Meinungsverſchie⸗
denheiten über die Durchführung des Elementar —

unterrichtsgeſetzes und Anderes .

Die an den Bericht ſich anſchließenden Er —

örterungen richteten ſich hauptſächlich auf Steuer —

fragen , wobei einſtimmig beſchloſſen wurde , zu er⸗

klären , daß es notwendig ſei , auf die möglichſt

baldige Einführung des Schuldenabzuges in die

Gemeindebeſteuerung nachdrücklich hinzuwirken u.

wobei die Wertzuwachsſteuer von der Mehrzahl der

Redner befürwortet wurde .

Es berichtete ſodann Bürgermeiſter Ehret —
Weinheim über den Antrag des geſchäftsführenden
Ausſchuſſes wegen Abänderung des § 18 des ba⸗

diſchen Armengeſetzes . Die Armenbehörden ſind

gegenüber arbeitsfähigen Perſonen , die ſich der

geſetzlichen Unterhaltungspflicht für ihre Familie

entziehen , in einer beklagenswerten Weiſe macht⸗

los , weil ſie nicht in der Lage ſind , auch nur provi⸗
ſoriſche Zwangsmaßregeln direkt ergreifen zu kön —

nen . Der geſtellte Antrag verlangt nun : „ Der
Städtetag wolle bei der Gr . Regierung dahin vor⸗

ſtellig werden , dem § 18 des badiſchen Armen⸗

geſetzes folgenden Zuſatz zu geben : Die Armen⸗

behörde iſt berechtigt , arbeitsfähige Perſonen ,
welche ſich der Unterhaltungspflicht gegen ihre Fa⸗

milien , einſchließlich unehelicher Kinder , entziehen ,
zwangsweiſe zur Arbeit anzuhalten , bei fortge —
ſetzter Weigerung aber deren Aufnahme in ein

Arbeitshaus durch die höhere Verwaltungsbehörde
herbeizuführen . “ Der Antrag wird nach kurzer

Diskuſſion angenommen .

Bürgermeiſter Betz - Ueberlingen berichtete
über die Beſchwerden , die die Erhöhung der Um⸗

lage der Fürſorgekaſſe für Gemeindebeamte her —
vorgerufen hat . Er gelangte zu dem Antrage , es

ſolle darauf hingewirkt werden , daß die Umlage

wieder ermäßigt werde , daß eventl . die Anmeld⸗

ungen , die aufgrund des neuen Geſetzes , aber der

alten Umlagen bewirkt wurden , zurückgezogen wer —

den können , und daß man den Gemeinden nicht

empfehle , Bedienſtete bei der Fürſorgekaſſe zu ver⸗

ſichern , denen die Invalidenverſicherung zugäng
lich iſt . Bürgermeiſter Dr . Gugelmeier⸗Lör⸗
rach wünſchte den Antrag dahin zu erweitern , daß
der Verband ſich die alljährliche Mitteilung des

Materials für die Berechnung der Beiträge erbitten

ſolle . Der Antrag ſamt dem Zuſatz wurde ein⸗

ſtimmig angenommen .

Wegen der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
begründete Bürgermeiſter Schill⸗Waldlirch eine

vom Ausſchuſſe vorgeſchlagene Reſolution : „ Der
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Städtetag befürchtet von dem vom Reichsamt des

Innern ausgearbeiteten Geſetzentwurf auf Abände —

rung der geſetzlichen Beſtimmungen über die Sonn⸗

tagsruhe im Handelsgewerbe , wenn er Geſetz wird ,

eine empfindliche Schädigung der Handels - und

Gewerbetreibenden in den Städten , namentlich der

mittleren und kleinen Kaufleute , die ſchon jetzt
ſchwer um ihre Exiſtenz ringen müſſen , ſowie eine

Vermehrung der ſozialpolitiſchen Kämpfe inner⸗

halb der Stadtgemeinden . Er beſchließt deshalb ,

Gr . Miniſterium des Innern zu erſuchen , dem

vorliegenden Geſetzentwurf ſeine Zuſtimmung zu

verſagen und in dieſem Sinne auch bei der Reichs —

regierung vorſtellig zu werden . “ Der Antrag wurde

einſtimmig angenommen .

Ueber drei Ausſchußanträge aus dem Gebiet

des Straßenweſens berichtete Bürgermeiſter

Bräunig⸗Raſtatt . Der erſte geht dahin , die

Schritte zu billigen , die der Ausſchuß unternommen

hat , um die Auferlegung der Straßenreinigungs —

pflicht an die Anſtößer durch Ortsſtatut zu erleich⸗

tern und ihn zu beauftragen , nötigenfalls weitere

Schritte in der Sache zu tun . Die Kommiſſion

der 1. Kammer hat eine bezügliche Beſtimmung in

den Entwurf des Straßengeſetzes bereits aufge —

nommen und es kann ſich alſo nur noch darum

handeln , daß dieſe nicht etwa wieder geſtrichen
wird . Der Antrag wurde angenommen . Der zweite

Antrag geht dahin , der Städtetag wolle ſich da —

für ausſprechen , daß Eigentum und Unterhaltung
der innerhalb Ortsetters längs der Landſtraße hin⸗

ziehenden Gehwege der Gemeinde überlaſſen blei⸗
ben , mit dem Vorbehalt , die Anſtößer , wie bei

ſonſtigen Ortsſtraßen , zu den Koſten heranzuziehen .
Die Kommiſſion der 1. Kammer hat hier eine ent⸗

gegenſtehende Vorſchrift des Straßengeſetzes , die

die Unterhaltung dem Staat und lediglich deren

Koſten der Gemeinde zuweiſt , bereits in dem Sinn

abgeändert , daß auch die Unterhaltung ſelbſt der

Gemeinde überlaſſen werden könne . Wird dieſe

Aenderung durchgeſetzt , ſo wird der Ausſchuß da —

rauf hinzuwirken haben , daß die Straßenbauver —
waltung auch eine entſprechende Praxis eintreten

läßt . Der Ausſchußantrag wurde angenommen .

Gegenſtand des dritten Antrages iſt das Teeren

von Landſtraßenſtrecken , innerhalb Ortsetters . Der⸗

ſelbe lautet : „ Der Städtetag wolle den Ausſchuß

beauftragen , bei der Oberdirektion des Waſſer⸗ und

Straßenbaues eventl . bei dem zuſtändigen Mini⸗

ſterium eine Entſchließung dahin zu erwirken : 1.

daß zur Bekämpfung des läſtigen und geſundheits⸗

ſchädlichen Straßenſtaubes , welcher hauptſächlich
durch zu ſtarke Inanſpruchnahme der Straßen⸗

oberfläche ( Automobil ! ) entſteht , von Seiten
der ſtaatlichen Straßenbaubehörde das Teeren

einer die Gemeinde durchziehenden Land⸗

ſtraße , ſoweit ſolche Schotterſtraße iſt , inner⸗

halb Ortsetters und in nächſter Nähe des

Ortes vorgenommen wird ; 2. daß eine ſolche Tee⸗

rung als Unterhaltungsaufwand der Straße ge —

mäß § 18 des Straßengeſetzes zu behandeln und

daher in dem , in Abſatz 2 dieſes §S genannten Vier⸗
tel des Geſamtaufwandes zu verrechnen ſei . Even⸗

tuell 3. daß der durch das Teeren der Straßen

entſtehende Aufwand als außerordentlicher Unter⸗

haltungsaufwand der Gemeinde nur anteilig zur

Laſt gelegt werden kann , wobei nicht unbedingt

an dem Maßſtab eines Viertels feſtzuhalten , aber

der Gemeinde keinesfalls mehr als ein Drittel

zur Laſt zu legen wäre . Der Antrag wurde ange —

nommen .
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Bürgermeiſter Dr . Weiß - Eberbach begrün —

dete ſodann einen Antrag des geſchäftsführende :
Ausſchuſſes , in dem dieſer ſich den Auftrag erbittet ,

dahin zu wirken , „ daß die Beteiligung des Staates

an den Koſten der Realmittelſchulen ſowohl als

der Gewerbeſchulen auf prozentualer Grundlage

neu geregelt werde . “ Der Antrag wurde angenom

men . Ueber die Schwierigkeiten , die den Städten

beim Beizug der Bevölkerung zur obligatoriſchen
Hilfsmannſchaft der Feuerwehr erwachſen , berichtet

Bürgermſtr . Fiſcher - Donaueſchingen und ſtellt

namens des Ausſchuſſes den Antrag , „ der Städte —

tag wolle den Ausſchuß beauftragen , bei Gr .

Miniſterium des Innern die Erlaſſung beſtimmter

allgemeiner Vorſchriften über den Beizug der

Ortseinwohner zur Hilfsmannſchaft der freiwil
ligen Feuerwehr zu beantragen “ . Mitberichter —

ſtatter Bürgermeiſter Bräunig - Raſtatt unter⸗

ſtützte den Antrag . Derſelbe wird angenommen .
Ueber Erleichterung der Kapitalbeſchaffung bei

Städte - Anleihen berichtet Bürgmſtr . Dr . Brau

nagel - Villingen und begründet einen von der

Stadt Villingen eingebrachten Antrag , „ der

Städtetag wolle ſich dafür ausſprechen , daß im

Ausſchuß des Verbandes der mittleren Städte eine

Zentrale geſchaffen werde , durch welche die Ver —

handlungen bezüglich der Kapitalaufnahmen der

einzelnen Städte vermittelt werden können . “

Von ſeiten des geſchäftsführenden Ausſchuſſes

wird darauf aufmerkſam gemacht , daß ein Ver

ſuch des badiſchen Sparkaſſenverbandes , in ſeinem

Vorſtande eine Geldvermittelungsſtelle zu ſchaffen ,
geſcheitert ſei . Wenn der Ausſchuß nur einen

Auftrag in ähnlicher Richtung erhalte , werde er

ſein Beſtes verſuchen , aber er möchte vor zu großen
Crwartungen warnen .

Der Beſchluß des Städtetages geht dahin , den

Ausſchuß zu erſuchen , die Sache im Sinne des

geſtellten Antrags in Behandlung zu nehmen .

Es folgte die Prüfung und Genehmigung der

Aufſtellung über die Geſchäftskoſten des Jahres
1907/8 . Für 1908/9 wird ſodann die Verbandsum⸗

loge auf 25 M. für jede Stadt feſtgeſetzt . Als

Tägungsort für den 15. ordentlichen Städtetag

wird Lörrach beſtimmt . Zum Schluß wurde

die Neuwahl des Ausſchuſſes vorgenommen , mit

dem Ergebnis , daß die ſeitherigen Mitglieder wie —

dergewählt wurden .

0

II . Sparkaſſenweſen .
Anfrage .

Verwendung des Dienſtſie⸗
gels ſeitens des Grundbu ſch⸗
amts .

Die Sparkaſſe wurde durch vereinfachte Zu —

ſtellung eines vom Grundbuchbeamten unterſchrie —
benen Schriftſtückes benachrichtigt , daß gewiſſe , zu

ihren Gunſten eingetragene Hypotheken gelöſcht
worden ſeien . Das Schriftſtück war nicht mit

Siegel verſehen . War die Verwendung des

Dienſtſiegels geboten ?
Antwort .

Die Frage iſt wohl zu verneinen . Nach

§ 56 Abſ . 3 der Grundbuchdienſtweiſung ( GBDW )
„iſt die Verwendung des Dienſtſiegels nur in den

Fällen erforderlich , für welche dieſelbe beſonders

vorgeſchrieben iſt “, und Abſ . 4 dieſes Paragraphen
beſagt : „ Die vom Grundbuchamt erteilten be —

glaubigten Abſchriften , Auszüge u. Zeug⸗

niſſe ( Beſcheinigungen ) ſind immer mit
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dem Dienſtſiegel zu verſehen . “ Ueber dieſe Ab⸗

ſchriften , Auszüge und Zeugniſſe ( für welche übri⸗

gens Gebühren zu entrichten ſind ) , handeln die

§ § 205 —209 GBDW . Im vorliegenden Falle
handelt es ſich aber um eine Bekanntmachung
im Sinne des § 55 der Grundbuchordnung und
des §S 186 GBDW . In 8 186 iſt von der Ver⸗

wendung des Dienſtſiegels nicht die Rede . In Ab —

ſatz 4 daſelbſt iſt „ wegen der Form der Be —

kanntmachung und insbeſondere wegen des

Erforderniſſes der Zuſtellung “ verwieſen auf
§ 8 597 ff . Nirgends findet ſich nun eine

Vorſchrift , daß die Bekanntmachung
mit dem Dienſtſiegel verſehen wer⸗

rmüfſe .
Dagegen iſt eine Zuſtellung vorgeſchrieben ,

„ wenn eine Löſchung dem von ihr Betroffenen
bekannt gemacht werden ſoll . “ ( § 8 597 Abſ . 2,
598 Abſ . 1) . Nach § 598 Abſ . 3 wird das zuzu⸗
ſtellende Schriftſtück mit einem Umſchlag verſehen ;
letzterer erhält als Aufſchrift außer der Adreſſe
der Perſon , an welche zugeſtellt werden ſoll , öben

links die Angabe des Grundbuchamts , die Ge —

ſchäftsnummer der Entſchließung und den Vermerk :

„ Vereinfachte Zuſtellung . “ Dies alles wurde im

vorliegenden Falle beobachtet . Es heißt aber noch
weiter in §S 598 Abſ . 3 : „ Der Umſchlag iſt

——
das Dienſtſiegel zu verſchließen . “

Der Umſchlag wurde Falles ver —

ſchloſſen , aber nicht durch das Dienſtſiegel . In —⸗
ſofern alſo wurde gefehlt .

Am Rande zu § 186 GBDDW iſt u. a. ver⸗

wieſen auf Muſter 63 . Dieſes Muſter enthält
die Bekanntmachung der erfolgten Eintragung
einer Sicherungshypothek und iſt nun auffal⸗
lender Weiſe mit Sieget verfehen

Dieſer Beidruck des Siegels auf dem Muſter
kann auf einem Verſehen beruhen ( wie auch

ſonſt Verſehen in den Muſtern nachgewieſen wer⸗

den können). Wahrſcheinlicher iſt es aber , daß

durch den Beidruck des Siegels ausgedrückt werden
ſollte , die Verwendung des Siegels ſei zwar nicht

geboten , aber doch zuläſſig . Nur auf
dieſe Weiſe kann wohl das Muſter 63 mit §S 56

GBDꝰDW in Einklang gebracht werden . Denn , wenn

es in § 56 Abſ . 3 heißt „die Verwendung des

Dienſtſiegels iſt nur in den Fällen erforderlich ,
für welche dieſelbe beſonders vorgeſchrieben iſt “,
ſo ſoll wohl damit geſagt ſein , daß die Verwen⸗

dung des Siegels nur in den beſonders vorge —
ſchriebenen Fällen geboten , in andern Fäl⸗

len aber nicht unzuläſſig iſt . B.

Frage .

In den amtlichen Impreſſen zu afts⸗
kaufverträgen findet ſich folgende Vertragsbe —

ſtimmung:
„ Der Verkäufer haftet nicht für die Freiheit

des Grundſtücks von etwaigen uneingetragenen

Laſten “ .
Gibt es denn überhaupt noch uneingetragene

Laſten ?

Antwort .

Nach § 873 BGy iſt zur Belaſtung eines

Grundſtücks mit einem Rechte die Einigung
des Berechtigten (d. i . des Grundſtückseigentümers
und des andern Teiles und die Eintragung der

Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich .
Als ſolche Belaſtungen kommen in Betracht z. B.

die Dienſtbarkeiten . So lange alſo eine

Eintragung nicht erfolgt iſt , kann von einer Be⸗

laſtung des Grundſtücks mit einem Rechte nicht
die Rede ſein . Wenn z. B. der Landwirt Streb —⸗

ſam ſeinem Nachbarn ein Wegrecht mündlich oder

ſchriftlich oder ſogar notariell für ſich und die

Rechtsnachfolger einräumt , ſo entſteht dadurch
allein noch keine Grunddienſtbarkeit . Es ent⸗

ſteht vielmehr nur eine perſönliche Ver —⸗

pflichtung für Strebſam und ſeine Erben . Ver —

kauft Strebſam das Grundſtück , zu deſſen Laſten
das Wegrecht beſtellt iſt , ſo iſt der Käufer , wenn
dies nicht beſonders ausgemacht wird , an das Weg —
recht nicht gebunden . Denn ein dingliches Weg —

recht , alſo eine Grunddienſtbarkeit , an die ein

jeder Beſitzer des Grundſtücks ohne weiteres ge —
bunden iſt , hat zur Vorausſetzung die Eintra —

gung im Grundbuch .

Auch durch Erſitzung können ſeit Einfüh⸗
rung des Bürgerl . Geſetzbuchs Dienſtbarkeiten
nicht mehr zur Entſtehung gelangen .

Unter der Herrſchaft des badiſchen
Landrechts dagegen war zur Entſtehung von

Dienſtbarkeiten ein Grundbucheintragnicht
erforderlich . Es konnten vielmehr Dienſtbarkeiten

lediglich durch mündliche oder ſchriftliche Verein —

barung der Beteiligten begründet werden . Auch
konnten gewiſſe Dienſtbarkeiten , z. B. Aus⸗

ſichtsgerechtigkeiten ( nicht aber Weg⸗
rechte ) erſeſſen werden . Eine ſolche Erſitzung
war insbeſondere in den Städten keine Selten —

heit .

Hinſichtlich ſolcher unter dem früheren Recht

entſtandenen , nicht eingetragenen Grunddienſt tbar⸗
keiten beſtimmt Artikel 187 des Einführungsge⸗

ſetzes zum BGyunter anderem folgendes :

„ Eine Grunddienſtbarkeit , die zu der Zeit be —

ſteht , zu welcher das Grundbuch als angelegt

anzuſehen iſt , bedarf zur Erhaltung der Wirkſam —
keit gegenüber dem öffentlichen Glauben des

Grundbuchs nicht der Eintragung . “

Wenn alſo unter dem früheren Rechte durch
Vereinbarung oder Erſitzung eine Grunddienſtbar
keit erworben worden iſt , ſo muß ein jeder Erwer —
ber des belaſteten Grundſtücks die Grunddienſtbar —
keit gegen ſich gelten laſſen , auch wenn dieſelbe
nicht eingetragen iſt , ja auch dann , wenn der Er —
werber von der Dienſtbarkeit nichts gewußt

Nun iſt nach §S 434 BGVB ( wenn nichts anderes
im Kaufvertrage beſtimmt iſt ) der Verkäufer ver⸗

pflichtet , dem Käufer den verkauften Gegenſtand
frei von Rechten zu verſchaffen , die von Dritten

gegen den Käufer geltend gemacht werden können .
Der Verkäufer kann alſo vom Käufer dafür in

Anſpruch genommen werden , wenn ſich etwa alte

uneingetragene , aus dem früheren Rechte her —

ſtammende Dienſtbarkeiten herausſtellen ſollten .
Und zwar haftet der Verkäufer auch dann , wenn

er keine Ahnung von ſolchen Laſten gehabt hat .

Um nun den Verkäufer gegen eine ſolche —

unter Umſtänden ganz ungerechte — Haftung zu
ſchützen , iſt die in der Anfrage erwähnte Vertrags⸗
beſtimmung in die amtlichen Vertragsformulare
aufgenommen worden .

Handelt etwa der Verkäufer argliſtig , ſo
iſt er durch eine ſolche Vertragsbeſtimmung jedoch
nicht geſchützt . B.
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Frage .

Ein Liegenſchaftstauſſchilling , welcher nicht in

Terminen abzuzahlen , ſondern lediglich auf

gegenſeitige vierteljährige Kündig⸗

ung heimzahlbar iſt , wurde unter vorſchrifts⸗

gemäßer Bürgſchaft an die Sparkaſſe abgetreten .

Iſt die Erwerbung eines ſolchen Kaufſchillings

ſeitens der Sparkaſſe zuläſſig ?
5

Antwort .

Nach dem Sparkaſſengeſetz wird gegen die Zu⸗

läſſigkeit der Erwerbung ſolcher Kaufſchillinge in

rechtlicher Hinſicht nichts einzuwenden ſein .

Denn nach 8 14 Abſ . 2 Ziff . 4 des Sparkaſſen⸗

geſetzes wird nur verlangt , daß die Kaufſchillinge

vollſtändig durch Vorzugsrecht des Käufers ( jetzt

Hypothek ) und ſolange dieſes keine doppelte Deck⸗

ung bietet , außerdem durch gute Bürg - und Selbſt⸗

ſchuldnerſchaft gedeckt ſind . Von einer Umgehung

des 8 14 Ziff . 1 des bezeichneten Geſetzes kann

keine Rede ſein . Denn dieſe letztere Vorſchrift

handelt lediglich von Darlehen und zwar von

ſolchen , die nicht durch Bürgſchaft geſichert ſind .

Wenn auch das Geſetz nicht bloß eine buchſtäbliche ,

ſondern auch eine ſinngemäße Auslegung erfahren

muß , ſo darf doch nichts in dasſelbe hineinge —

tragen werden , was nicht aus demſelben mit

Sicherheit gefolgert werden kann .

Eine andere Frage iſt es , ob die Erwerbung

ſolcher Kaufſchillinge auch wirtſchaftlich ge⸗

rechtfertigt werden kann . Im Allgemeinen wird

die Zuläſſigkeit zu bejahen ſein , insbeſondere weil

ja die Kündigungsfriſt eine kurze iſt . Allerdings
iſt das Bedenken , daß nach einer Reihe von Jah⸗

ren die Bürgen in ſchlechte Vermögensverhältniſſe
geraten können , nicht abzuweiſen , und es wird

deshalb eine ſorgſame Verwaltung ſich ſelbſtver

ſtändlich von Zeit zu Zeit über die Vermögensver

hältniſſe der Bürgen zu vergewiſſern haben . Ferner

wird eine vorſichtige Verwaltung ſich hüten , allzu

viele derartige Kaufſchillinge oder einen derartigen

Kaufſchilling von ſehr hohem Betrage zu erwerben .

Von Intereſſe dürfte es ſein , die Meinung

des Gr . Miniſteriums des Innern über einen

ähnlichen Fall kennen zu lernen . Es handelte

ſich um den Erwerb eines Kaufſchillings in Höhe

von 10000 Mk . : derſelbe war 10 Jahre lang un⸗

kündbar . Das Miniſterium äußerte ſich hierüber

in ſeinem Erlaſſe vom 20 . November 1907 , Nr .

54725 folgendermaßen :
„ Wir bemerken , daß uns der von der Spar⸗

kaſſenkommiſſion eingenommene Standpunkt im

Hinblick auf §S 14 Abf . 2 Ziff . 4 des Sparkaſſen

geſetzes und § 22 litt . d. der Sparkaſſenſatzungen
nur dann unhaltbar erſcheinen würde , wenn

durch den höheren Betrag derartig längere Zeit

unkündbarer Kapitalanlagen die Mittel der

Sparkaſſe in einer Weiſe feſtgelegt wären , daß

die Kaſſe der ihrem Zweck entſprechenden Flüſſig⸗
keit ihrer Mittel entbehren würde . “ B.

Die Aufſicht über die mit Gemeindebürg⸗

ſchaft verſehenen Sparkaſſen betr . Das Gr .

ſtatiſtiſche Landesamt will in dem z. Zt . in der

Bearbeitung beſindlichen Jahrgang 37 des ſta —

tiſtiſchen Jahrbuchs auch den Vermögens - und

Schuldenſtand ſowie die Rechnungsergebniſſe der

Sparkaſſen für das Jahr 1907 zur Darſtellung

bringen , ſofern ihm die bezüglichen Ueberſichten

bald nach dem Vorlagetermin zur Verfügung ge —

ſtellt werden .

Die Großh . Bezirksämter werden deshalb an

gewieſen , jetzt ſchon wegen der pünktlichen Vorlage

der auf 1. September ds . Is . fälligen Darſtellungen

des Vermögens und der Schulden ſowie der Rech —

nungsergebniſſe der Sparkaſſe nach den Rech⸗

nungen für 1907 das Erforderliche vorzukehren .

( Erlaß v. Großh . Miniſterium des Innern
vom 14. Mai 1908 , Nr . 22 731 ) .

Den Kontokorrentverkehr der Sparkaſſe K.

mit der Th . K. ⸗Bank betr . Wir halten es nicht

für wünſchenswert , daß eine badiſche Sparkaſſe
mit Gemeindebürgſchaft in einen Kontokorrent —

verkehr mit einer außerdeutſchen Bank tritt . Im

übrigen bemerken wir , daß im vorliegenden Falle
bei dem Diskontoſatz der Th . Bank für die Spar⸗

kaſſe kein erheblich höherer Gewinn erzielt werden

dürfte , zumal wenn man berückſichtigt , daß unter

Umſtänden ein etwaiger Gewinn durch die Ver

ſchiedenheit der Münzwährung wieder in Frag ?

geſtellt werden kann .

Das Bedürfnis der Sparkaſſe nach einem ent

ſprechenden Kontokorrentverkehr kann durch hiefür

geeignete inländiſche Inſtitute in ausreichendem

Maße befriedigt werden .

Wir ſind daher nicht in der Lage der Spar —

kaſſe Kz . die Genehmigung zu einem Kontokor⸗

rentverkehr mit der Th . Bank in Ausſicht ſtellen

zu können .
( Erl . Großh . M. d. J . vom 21 . v. Mts . , Nr .

21 804 ) .

Ill . Stiftungsweſen .
Anfrage .

Hat die Quittung der Vorſteherin eines Spi —

tals , Krankenhauſes , Stifts und dergl . , welche von

derſelben nicht mit ihrem bürgerlichen , ſondern

nur mit ihrem Schweſternnamen (z. B. „ Schwe⸗
ſter Afra “ ) eigenhändig unterzeichnet iſt , Rechts —

wirkſamkeit ?
Antwort .

Die Frage iſt zu bejahen .

Zur Giltigkeit einer Quittung gehört nach

§S 126 B. ⸗G. ⸗B. , daß ſie vom Ausſteller eigen —

händig durch Namensunterſchrift oder vermittelſt

gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens

unterzeichnet worden iſt . Die Bezeichnung

des Namens kann dabei geſchehen durch An —

gabe des Familiennamens , des Vornamens oder

eines ſonſtigen Namens , falls nur die da —

durch bezeichnete Perſon denjenigen Perſonen ,

denen die Quittung gilt , erkennbar war .

IV . Grundbuchweſen .

Zwangs⸗Hypothek . Wodurch entſteht eine

Zwangs⸗Hypothek ? Die Zwangshypothek ( § S 866

bis 868 und 932 der Zivilprozeßordnung ) entſteht

nur durch Eintragung einer Sicherungshypothek

in das Grundbuch , bei welcher ſich das Recht des

Gläubigers nur nach der Forderung beſtimmt ;

der Gläubiger kann ſich zum Beweis ſeiner For —

derung nicht auf die Eintragung berufen ( vergl .
§ 1184 des Bürgerl . Geſetzbuchs ) , das dingliche

Recht des Gläubigers iſt von der perſönlichen For —

derung ſtets abhängig , weshalb der Schuldner die

ihm gegen die Forderung zuſtehenden Einreden

gegebenenfalls auch einem Dritten gutgläubigen

7
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Erwerber der Forderung gegenüber geltend machen
kann .

Eine weitere , noch wichtigere Neuerung —

gegenüber der früheren Geſetzgebung —brachte

das jetzt geltende Reichsrecht inſofern , als auf
Grund eines Vollſtreckungsbefehls und — Forde —

rungen im Betrage bis zu 300 M. leinſckhl. ) eine

§ 866 Abſ . 3 C. 3 Dieſe Einſchrä nkung der

Sicherſtellung von Forderungen iſt beſonders für
die Geſchäfts welt von einſchneidender Bedeutung .

Früher hat der Geſchäftsmann einfach einen Zah⸗
kungsbefehl erwirkt und wenn der nachfolgende

Vollſtreckungsbefehl vechtskräftig geworden war ,

zwangsweiſe eine Hypothek eintragen laſſen . Das

geht jetzt nicht mehr . Wer heutzutage nicht gleich
zum Aeußerſten , zur Zwangsverſteigerung greifen
und ſich mit einer Eintragung einſtweilen 3
will , der muß alle Forderungen über 300 M.

beim zuſtändigen Gericht einklagen und —— das

ergehende Urteil dann eine Sicherungshypothek
für die Forderung zum Grundbuch eintragen laſſen .

Den 300 M. und weniger betragenden Forderungen

ſteht nur im Wege der Mobiliarvollſtreckung Be —

gleichung in Ausſicht , da es nicht ratſam iſt , für

ſolche Beträge eventuell ſich die Umſtände einer

Immobiliarzwangsverſteigerung zu machen . Man

wird daher gut daran tun , vor der Kreditierung

von Beträgen , die 300 M. nicht überſteigen , ſich

genau darüber zu verläſſigen , ob der Kreditnehmer

eintretendenfalls für einen ſolchen Be trag in Mo

biliar auch pfändbar iſt . Ph . Häfner .

V . verſicherungsweſen .
Die Invalidenverſicherung der Induſtrie⸗

lehrerin F . G. geb . G. in §H. betr . Die Ent⸗

ſcheidung des Gr . Bezirksamts H. vom 25 . Okto⸗

ber 1907 , Nr . 43 434 , beſagend :

„ Die Gemeinde H. iſt verpflichtet , für die

Induſtrielehrerin F. G. geb . G. daſelbſt , deren

Verſicherungspflicht von den Beteiligten nicht be

ſtritten wird , für die Unterrichtswochen der Jahre
1905 und 1906 Invalidenverſicherungsmarken II .

Klaſſe nachzukleben und künftig Marken dieſer

Klaſſe zu kleben “ wird auf die friſt - und formge

recht erhobene Beſchwerde der Landes verſiche rungs

anſtalt Baden dahin abge daß ſtatt der

Marken der II . Lohnklaſſe ſolche der IV . Lohn

kLaſſe zu kleben
9

1 15
Rde

Im vorliegenden Fa iſt lediglich die Frage

ſtrittig , ob die In tri dehrer in H. als Leh

rerin oder Gehilfin im Sinne des Inr a

lidenverſicherungsgeſetzes iſt . Iſt erſteres

der Fall , ſo ſind Marken der IV. Lohnkla ſſe zu
kleben ( Vergl . §S 34 Abſ . 2 letzter Satz J . V. ⸗G. )

während , wenn letzteres zutrifft , Marken der II .

Lohnklaſſe genügen . Das Gr . Bezirksamt X. be

ruft ſich für ſeine Anſicht , daß die betreffende In

duſtrielehrerin als „ Gehilfin “ im Sinne des In⸗

validenverſicherungsgeſetzes anzuſehen ſei , auf die

Ausführungen in der Anleitung des Reichsver

ſicherungsamts , betr . den Kreis der nach dem In⸗

validenverſicherungsgeſetz verſicherungspflichtigen
Perſonen , vom 6. Dezember 1905 , Ziffer 24 , Ab⸗

ſatz 3. Dort iſt jedoch lediglich ausgeführt , daß
die Erteilung von Handarbeitsunterricht beſon —
ders an niederen Schulen unter Umſt än den

ein ſo geringes Maß von Bildung und Kenntniſſen

erfordert und der Erziehungszweck dabei ſo in den

n

Hintergrund tritt , daß die unterrichtenden Per —

ſonen deshalb und in Anbetracht ihrer ganzen

Lebensſtellung nicht zu den Lehrern gerechnet wer —

den können . Hierzu wird vom Reichsverſicherungs

amt als Beiſpiel angeführt , daß eine Induſtrie
lehrerin , die Unterricht im Stricken und in den

einfachſten Näharbeiten gab , und außerdem die

Reinigung und Heizung der Schulſtuben zu be—

ſorgen hatte , nicht als Lehrerin , ſondern als Ge —

hilfin angeſehen worden iſt . Die Ausführungen
des Reichsverſicherungsamts treffen jedoch auf die

badiſchen Induſtrielehrerinnen nicht zu . Nach

§S 20 des badiſchen Elementarunterrichtsgeſetzes iſt

lür Mädchen Unterricht in weiblichen Arbeiten an

den Volksſchulen obligatoriſch . Der Unterricht hat

gemäß 8 11 der Gr . Ober ſchulrats

vom 3. März 1894 , die Erteilung des Unterrichts

in weiblichen Handarbe iten an der 1 Volksſchhulen

betr . , einerſeits den Schülerinnen 1 von dem

richtigen Verſtändnis Hegleitet e Fertigkeit in den

zur Behandlung kommenden unentbehrlichſten Na

delarbeiten zu vermitteln , andererſeits durch ſorg

ſame Pflege des Sinnes für Ordnung , Reinlich

keit und Liebe zur Arbeit an der ſittlichen Erzie —

hung der Schülerinnen ſich zu beteiligen . Die

Induſtrielehrerinnen müſſen ihre Befähigung zur

Erteilung des Unterrichts in weiblichen Handar

beiten durch eine beſondere Prüfung nach Maß

gabe der Gr . Oberſchulrats vom 2.

März 1894 , die Prüfung der Lehrerinnen für weib

liche Serderbetteen betr . , nachweiſen . An Schulen ,
in denen nur während des Winterhalbjahres Unter
richt in weiblichen Handarbeiten erteilt wird , iſt

letzterer in fünf Jahrgängen mit 4 Stunden wö

chentlich nach dem vom Gr . Oberſchulrat aufge

ſtellten Lehrplan zu geben . In Würdigung der

angeführten
BBeſtimmungen kommt das Gr . Lan —

desverſicherungsamt zu der Auffaſſung , daß die

badiſche Induſtrielehrerin ——
nach ihrer Aus —

bildung wie 1 den erzieheriſchen Aufgaben , die

ihr obliegen , „ Lehrerin “ und nicht „Gehilfin “
im Sinne des Invalidenverſicherungsgeſetzse iſt

und mußte daher wie geſchehen erkannt werden .

( Landesverſicherunsamt vom 24 . April 1908 ,

Nr . 21 ) .

VI . verſchiedenes .
Der Poſtſcheck . . Wie man in Zukunft

zahlen wird . ) Was Herreu ). Podbielski als Poſt

gewaltiger im Jal hre nicht durchſetzte , ſoll am

1. Jani 1ar 1909 werden : Wie im Frank

önig des Vierten jeder Bauer

untags ſein im Topfe haben
f

rd vom * * ten Ner
bie an gewiſſe

er Deutſche fein 0

Nehmen wir einmal an , daß
meiſter beabſichtige , ſich ein Poſt
legen . Er wird ſich am 1. Januar
leicht , wenn das möglich iſt , auch ſchon zu ei

früheren Termin ) zu dem neu einzurichtenden
Poſtſcheckamt begeben , ſeinen Namen und ſeine

Adreſſe angeben und den Antrag ſtellen , ihm ein

Scheckkonto zu eröffnen . Das geſchieht ohne wei

teres , wenn der Meiſter eine Stammeinlage

von 100 Mark einzahl t . Dieſe 100 Mark blei

ben ſelbſtverſtändlich ſein Cigentum ; er muß ſie

nur , ſolange ſein Konto nicht gelöſcht wird ( was

auf ſeinen Antrag auch jederzeit wieder erfolgen
kann ) , ſtehen laſſen . Verzinſt wird dieſe Stamm

einlage nicht ; aber der Zinsverluſt iſt nicht groß ,
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denn auf der Sparkaſſe würde er aus dieſer Summe

im ganzen Jahre nur drei Mark Zinſen beziehen ,
ein Betrag , der auch für den kleinſten Geſchäfts⸗
mann im Verhältnis zu den Vorteilen des Scheck —

verkehrs keine Rolle ſpielt . Iſt das Konto ein⸗

gerichtet , ſo ſtellt unſer Meiſter bei ſeinem Poſt⸗
amt den Antrag , alle für ihn eingehenden Poſtan —

weiſungen dem Scheckamt zu überweiſen . Die Poſt⸗
anweifungsformulare werden ihm dann nicht mehr

durch den Geldbriefträger , ſondern durch den ge —
wöhnlichen Briefträger vorgelegt ; er nimmt die

Abſchnitte in Empfang und braucht ſich um wei —

teres nicht zu bekümmern . Das Geld geht auf

dem Dienſtwege zum Poſtſcheckamt und wird dort

ſeinem Konto gutgeſchrieben .
Da der Handwerksmeiſter im Januar Rech —

nungen an ſeine Kundſchaft ausgeſandt hat „ſo

gehen täglich von dieſen Zahlungen teils durch

Poſtanweiſungen , teils durch direkte Barzahlung
ein . Die hierdurch in ſein Haus gebrachten Sum —

men trägt nun der Meiſter , ſofern er ſie nicht ſo —

fort wieder zu Zahlungen gebraucht , nicht mehr

gleich zur Sparkaſſe , wo er am Schalter warten

muß , ſondern er füllt eine Zahlkarte aus , die pro
Formular einen halben Pfennig koſtet , und ſchickt

mit dieſer Zahlkarte und mit dem einzuzahlenden

Betrag ſeinen Lehrling an das ihm nächſte Poſt⸗
amt , das den Betrag dem Poſtſcheckamt überweiſt .

Hier wird die Einzahlung ſeinem Konto gutge —

ſchrieben . Die Gebühr dafür beträgt für je 500

Mark oder einen Teil dieſer Summe 5 Pfennig .

Wie praktiſch der Scheckverkehr iſt , lernt unſer

Meiſter auch an einem anderen Fall erkennen .

Einer ſeiner Kunden , der ſich ebenfalls ſchon ein

Scheckkonto hat einrichten laſſen , reguliert ſeine
Quartalsrechnung auf dem Wege der Ueberwei —

ſung , indem er einfach ein Ueberweiſungsformular

ausgefüllt und dem Poſtſcheckamt eingeſandt hat .

Dieſes überträgt den Betrag vom Konto des Kun —

den auf das des Handwerksmeiſters und macht letz —

terem davon Mitteilung . Der Kunde hat für die

Uebertragung nur 3 Pfennig bezahlt ; die Mittei —

lung des Scheckamtes an den Meiſter läuft bei

ihm als portofreie Dienſtſache ein .

So hat der Meiſter ſchon nach kurzer Zeit
ein größeres Guthaben , ſagen wir 1500 Mark ,

auf dem Poſtſcheckamt ſtehen . Leider kann er das

Geld nicht ganz für ſich behalten ; denn er muß

nun auch an die Bezahlung ſeiner Lieferanten den —

ken , die ihm inzwiſchen Rechnungsauszüge zuge —

ſandt haben . Auf einem dieſer Rechnungsauszüge

findet er einen mittels Gummiſtempels angebrach —
ten Vermerk : „ Poſtſcheckkonto Nr . . . . beim

Scheckamt Karlsruhe . “ Er beſchließt , ſich eben —

falls ſofort einen ſolchen Stempel für ſeine Rech
nungen anfertigen zu laſſen . Dann füllt er eins

der ihm von der Reichspoſtverwaltung in einem

Heft von 50 Stück gratis übergebenen Ueberwei —

ſungsformulare aus und überträgt den Betrag der

Rechnung durch Ablieferung des Formulars bei

der Poſt dem Konto des Lieferanten . Das Scheck —
amt ſchreibt die Summe von ſeinem Konto ab .

Seine übrigen Gläubiger bezahlt der Meiſter
durch Poſtſchecks , die pro Formular 1 Pfg . koſten .
Die Poſtſchecks , die neben der Angabe des Betrages
den Namen des Zahlungsempfängers enthalten ,
werden an das Poſtſcheckamt abgeliefert , das da⸗

für Zahlungsanweiſungen ausſtellt . Dieſe werden
den Empfängern durch ihr Poſtamt genau wie

Poſtanweiſungen gegen 5 Pfg . Beſtellgebühr in
bar ausgezahlt . Hat einer der Empfänger aber

ſelbſt ein Scheckkonto , ſo wird ihm , falls nicht
ausdrücklich Barzahlung gewünſcht iſt , der Be —

trag des Schecks gutgeſchrieben . Da dem Meiſter

nach Regulierung ſeiner Verbindlichkeiten noch ein

Guthaben von 600 Mk . verbleibt , ſo erhebt er

500 Mk . ( die 100 Mk . der Stammeinlage müſſen
ſtehen bleiben ) durch einen weiteren Scheck ohne

Angabe eines Zahlungsempfängers perſönlich in

bar , um dieſen Betrag zinstragend bei der

Sparkaſſe anzulegen . Für jede Barrückzah⸗

lung iſt eine feſte Gebühr von 5 Pfg . , außerdem

einachtel vom Tauſend der auszuzahlenden Be —

träge zu zahlen . Die Gebühren werden jedoch
nicht in bar erhoben , ſondern einfach vom Konto

des zur Zahlung Verpflichteten abgeſchrieben .
Man ſieht alſo , die Sache iſt ſehr einfach

und bequem , und es iſt zu wünſchen , daß die

neue Einrichtung durch recht eifrige Benutzung

ſeitens aller Kreiſe der Bevölkerung dem nationa —

len Wirtſchaftsleben zum Segen gereichen möge .

Der Verband bad . Land⸗ und kleiner

Stadtgemeinden . Da noch immer eine größere

Anzahl von Gemeinden , in welchen unſere Zeit —

ſchrift gehalten wird , dem oben genannten Ver —

band nicht angehören , daher die Bürgermeiſter —
zeitung nicht oder doch nur ganz ausnahmsweiſe

leſen und ſomit über das Wachstum und die Tä⸗

tigkeit des Verbandes nicht unterrichtet ſind , ſo
dürfte es nicht unangebracht erſcheinen , hierüber

einige Notizen in der Zeitſchrift zu veröffent —
lichen .

Genannter Verband hat ſeit einem Jahr eine

Zunahme von 231 Gemeinden mit einer Geſamt⸗

bevölkerung von 145 714 Seelen zu verzeichnen .
Die geſamte Bevölkerungszahl der dem Ver —

band angehörigen Gemeinden beträgt 464 120 alſo

ca . 23 Prozent der Geſamtbevölkerung des Groß —

herzogtums , während jene der 10 Großſtädte 29

Prozent und jene der 62 mittleren Städte 13

Prozent repräſentiert . Der Verband kann ſich alſo

jetzt ſchon ſehen laſſen und wenn er auch noch

nicht alle Gemeinden umfaßt , ſo iſt doch ſein
Wachstum beſonders in den letzten Monaten ein

ſehr erfreuliches geweſen und es ſteht zu hoffen ,
daß die Einſicht von ſeiner Notwendigkeit und

Nützlichkeit ſich immer mehr Bahn bricht .
Was die Tätigkeit der Verbandsleitung im

Laufe des letzten Jahres betrifft , ſo iſt wohl be —

kannt , daß dieſelbe auf Wunſch einer Anzahl von

Gemeinden eine Petition an die beiden Stände —

kammern verfaſſen und im Druck herſtellen ließ ,

welche auf Wunſch den Verbandsgemeinden unent⸗

geldlich und gegen eine entſprechende Vergütung

auch anderen Gemeinden überlaſſen wurde . Dieſe
Petition , welche auf Beſeitigung von Mißſtänden ,
die ſich bei der Durchführung des neuen Unter —

richtsplans für die Volksſchule ergeben hatten und

gegen die Aufrechnung des Schulpfründeeinkom —

mens auf die Staatsbeiträge gerichtet war , hat

bekanntlich viel Staub aufgewirbelt und zu er⸗

regten Debatten im Landtag Anlaß gegeben . Die

Verbandsleitung wurde deswegen ſcharf angegrif —
fen und ihr der Vorwurf gemacht , ſie habe durch
die Petition die Unzufriedenheit in die Gemeinden
binein getragen und die Volksſeele mit unlauteren
Mitteln in ' s Kochen gebracht . Dieſe Vorwürfe ſind
durchaus unbegründet , die Verbandsleitung hat
in dieſem Fall lediglich getan , was ſie ſtatuten —
gemäß zu tun verpflichtet war , d. h. ſie hat für
diejenigen Gemeinden , welche es verlangten , das
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Geſchäft der Herſtellung der Petition beſorgt und

denſelben dadurch größere Arbeit und Koſten er —

ſpart , denn wenn die etwa 200 Gemeinden , welche
die Petition eingereicht haben , ſolche jede für ſich
hätten herſtellen müſſen , ſo wäre das im Einzel —
fall viel zu teuer geworden und es wäre wohl
auch eine gleichmäßige Begründung und Formulie

rung der Beſchwerden nicht möglich und ſo der er

zielte Erfolg nicht erreicht worden .

Eben ſo unrichtig war es , dieſen Petitionen
irgend eine parteipoltiiſche Tendenz unterzuſchie —
ben , wie es leider geſchehen iſt ; dies ergibt
ſich ganz klar , wenn man die politiſchen Konſtella⸗
tionen in den einzelnen Gemeinden , welche die

Petition unterzeichnet haben , betrachtet . Polititk
iſt beim Verband ausgeſchloſſen und die Verbands⸗

leitung weiß ſich von jeder Beeinfluſſung in dieſer
Richtung frei .

Der Erfolg der Petitionen darf auch als ein

durchaus befriedigender bezeichnet werden , denn
wenn auch nicht alle Wünſche befriedigt wurden ,
ſo wurde doch von der überwiegenden Mehrheit
der zum Wort gekommenen Volksvertreter , vom

Berichterſtatter und von der Gr . Regierung ſelbſt
das Vorhandenſein von Mißſtänden anerkannt und
die Abſtellung derſelben nach Tunlichkeir verlangt
und zugeſagt , insbeſondere ſtellte ſich die Gr . Re⸗

gierung zu dem zweiten Teil der Petition , wel⸗

cher eine ganz ſpeziell finanzielle Bedeutung für
die Gemeindekaſſen hat , ſehr wohlwollend , ſo daß
hier ein für viele Gemeinden ſehr angenehm ſpür⸗
barer Erfolg erwartet werden darf .

Ob dies Alles auch ohne die Petitionen ſo

gekommen wäre , darf billig bezweifelt werden und

es liegt ſomit weder für die Verbandsleitung noch

für die petitionierenden Gemeinden ein Antaß vor ,

ſich über die beſonders von radikaler Seite ge —
haltenen Kammerreden aufzuregen . Daß man ,
wenn man petitioniert , den Mund etwas voll
nimmt und ſchließlich auch Anträge ſtellt , für welche
man nicht auf Gegenliebe rechnen kann , iſt be⸗

greiflich und kommt auch ſonſt nicht ſelten vor ,
Petitionieren und Waſſer trinken koſtet ja nichts .

Beſonders erfreulich und gegenüber den er —

fahrenen Anrempelungen tröſtlich iſt es für die

Verbandsleitung , daß ca . 20 dem Verbande nicht

angehörige Gemeinden die Petition verlangt und
eine größere Anzahl ſolcher gerade durch die Peti —
tion zum Beitritt in den Verband veranlaßt wur⸗
den .

Der Verbandsvorſtand hat ſodann , einem all⸗

gemein zum Ausdruck gekommenen Wunſch der

vorjährigen Landesverſammlung entſprechend , vor

einigen Wochen bei Gr . Miniſterium des Innern
eine Bitte um Unterſtützung ſeitens der Verwal⸗

tungsbehörden in Bezug auf Erreichung einer ge —
nügenden Belohnung der Gemeindebeamten über —

haupt und der Bürgermeiſter im beſonderen , um

Gewährung einer Entſchädigung an die Gemeinden

für die im Intereſſe der Staatsverwaltung zu
leiſtenden Arbeiten und um eine den heutigen
Zeit⸗ und Geldverhältniſſen entſprechende Revi —

ſion und Verbeſſerung der Gebührenordnung ein —

gereicht .

Die nächſte Zeit bringt weitere wichtige Auf —
gaben , zu deren Löſung die Mitwirkung aller
Gemeinden dringend wünſchenswert iſt .

In der Rheiniſch - Weſtfäliſchen Provinz in

Heſſen - ⸗Darmſtadt und in unſerm Nachbarland

Württemberg beſtehen ebenfalls Gemeindever —

bände , denen unſeres Wiſſens alle Gemeinden bei —

getreten ſind , hoffentlich geht es nun auch bei uns
in Baden damit etwas raſcher vorwärts .

Die Prüfung der Aichregiſter betr . Wir

fſind damit einverſtanden , daß die Aichregiſter der —

jenigen Städte der Städteordnung , welche eigene
Beamte zur Prüfung der Stadtrechnung haben ,
künftighin nur von der ſtädtiſchen Rechnungsrevi —
ſion geprüft werden . Zum Vollzug unſerer all⸗

gemeinen Anordnung vom 13. Juni 1897 , Nr .
15 061 genügt es , wenn dem Großh . Bezirksamt

ſeitens der ſtädtiſchen Reviſionsbehörde jeweils die

geordnete Vornahme der Prüfung beſtätigt wird .

( Erlaß Gr . M. d. J. , vom 11. Mai 1908 ,
Nr . 21 110) .

Zur Schärfung des Sprachgefühls .

( 8) „ An der Stelle , wo ( 8) An der Stelle , wo

nahe dem Marltflecken Mit : - Prinz Murat ſeinen Tod fand ,

terteich , deſſen Bevölkerung wird ein Denkmal errichtet

anläßlich des bedauerlicen werden . Der Platz liegt in

Unglücksfalles große Teil - der Nähe des Marktfleckens

nahme bewies , Prinz Mu - Mitterteich , deſſen Bevölke —

rat ſeinen Tod fand , wird ein rung bei dem bedauerlichen

Denkmal errichtet werden “ . Unglücksfalle große Teil —

(Aus einer öſterreichiſchengeis nahme bewieſen hat .

tung , mttgeteilt von Johann

Morße in Außig . )
Die zwei ineinander geſchobenen Relativſätze

verdienen hier um ſo mehr Tadel , als von der

Teilnahme der Bevölkerung an dem Unglücksfall
ſchon geſprochen
fall ſelbſt er !

( 9) „ Wer an Flechten ( 9) Wer an Flechten ir —

jeder Art leidet und ſchnell gend welcher Art leidet und

und ſicher davon befreit ſein ſchnell und ſicher davon be—

will , verlange Behand - freit ſein will , erhält auf Ver⸗

lungsvorſchriften gra - langen Vorſchriften über ihre

tis und franko —. “ ( Zei - Behandlungunentgeltlich und
tungsanzeige , mitgeteilt von poſtfrei zugeſandt .

Rechtsanwalt Rud . Schmidt
in Niederlößnitz . )

Dürfen ſich nur ſolche melden , die an jeder
Art von Flechten leiden ? Und ſoll das „ Ver —
langen “ der Behandlungsvorſchriften „ gratis
und franko “ erfolgen ?

Briefkaſten .

Hr . Rechner B . in Fr . Die Mitteilung iſt

richtig . Die Vergütung für die mit der Einzie

hung der Beiträge zur Inv . ⸗Verſicherung betrau

ten Kaſſenorgane iſt mit Wirkung vom 1. Januar
1908 an auf 5½ Prozent vom Hundert der ein —

gezogenen Beiträge feſtgeſetzt worden . ( Verord . vom
29 . April 1908 . Geſ . ⸗ und V. ⸗Bl . Seite 102) .

An Herrn Sparkaſſier K. in V. Nach Ihrer

Darſtellung zedierte eine Gemeinde an diejenige
Sparkaſſe , für welche die Gemeinde nach § l des

Sparkaſſengeſetzes die Bürgſchaft übernommen hat ,
einen Liegenſchaftskaufſchilling und verbürgt ſich
zugleich bei der Sparkaſſe für den Kaufpreis —
ſchuldner . Sie fragen nun , ob die Erwerbung eines

ſolchen Kaufſchillings ſeitens der Sparkaſſe zuläſſig
und bejahenden Falles , ob eine Genehmigung er —

forderlich ſei . Die Erwerbung iſt unſeres Erachtens
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ohne Genehmigung zuläſſig nach § 14 Ziff . 4 Spar

kaſſengeſetz . Der Umſtand , daß die Gemeinde für

die Verbindlichkeiten der Sparkaſſe als Bürge

haftet , hindert ſie nach dem Sparkaſſengeſetz nicht ,

auch für einen Schuldner der Sparkaſſe die Bürg⸗

ſchaft zu übernehmen . Beſondere ſtaatliche Geneh⸗

migung iſt nur erforderlich im Falle des 8 14

Ziff . 3 Abſ . 2 Sparkaſſengeſetz .

An Herrn Sparkaſſier K. in B . Die Formu⸗

lare für die Darlehenszuſagen der Sparkaſſe ent⸗

halten für Annuitätendarlehen die Be⸗

dingung , daß der Schuldner , wenn er mit der

Annuität im Rückſtande iſt , aus derſelben vom

Verfalltage ab 5 Prozent Verzugszinſen zu ent —

richten hat . Weil der Annuitätenbetrag ſich aus

Kapital und Zinſen zuſammenſetzt und weil nach

§S 248 B. ⸗G. ⸗B. eine im Voraus getroffene Ver⸗

einbarung , daß fällige Zinſen wieder Zinſen tragen

ſollen , nichtig iſt ( bgl . auch §8 288 Abſ . 1 B. ⸗G. ⸗B. ) ,

ſo hat das Amtsgericht mit Recht den Antrag auf

Zahlungsbefehl hinſichtlich der Verzugszinſen bean —

ſtandet . Auch das Grundbuchamt wird die fragliche

Bedingung beanſtanden müſſen , und ſicherlich

wurde dieſelbe auch ſchon bei Grundbuchreviſionen

gerügt . Zuläſſig iſt dagegen die Vereinbarung , daß

im Falle nicht pünktlicher Zinszahlung der Zins⸗

fuß für die abgelaufene Zinsperiode erhöht wer —

den ſoll .
B.

Hr . Bürgmſtr . B . in W. Nach Ihrer Mit⸗

teilung erſcheint unter den Deckungsmitteln zum

Schulaufwand auch ein Beitrag des Schul⸗ und

Armenfonds in Höhe von 100 M. Da dieſer Bei —

trag , wie aus dem Rechnungsvortrag unter 8 8

der Rechnung erſichtlich , erſt auf eine Anordnung

der Kreisregierung vom Jahr 1848 geleiſtet wird ,

kann angenommen werden , daß damals beim Schul⸗

und Armenfond Ueberſchüſſe vorhanden waren und

—

der urſprüngliche Stiftungszweck wohl ein anderer

ſein wird . Es werden die Verhältniſſe ( insbeſon⸗

dere hinſichtl . des Stiftungszweckes ) auf Grund

der älteren Akten oder Urkunden über Errichtung
des Schul⸗ und Armenfonds näher zu prüfen und

je nach dem Ergebnis dieſer Prüfung entſprechende

Anträge auf Streichung des fragl . Betrags unter

den Deckungsmitteln der Schulſtelle beim Bezirks⸗

amt einzubringen ſein . Die entſprechende Vorlage

an den Oberſchulrat wird dann vom Bezirksamt

erſtattet werden . Der Umſtand , daß der Armen⸗

aufwand unter §8 31 der Gemeinderechnung der —

zeit alljährlich 800 — 1000 M. beträgt , lößt eine

ſorgfältige Behandlung der Angelegenheit geboten

erſcheinen .
Hr . Rechner B . in 3 . Nach eingezogenen

Erkundigungen ſtehen die fragl . Obligationen der⸗

zeit im Kurs von 97,40 Prozent . Daß der

Kurs der längere Zeit unkündbaren Städteobli⸗

gationen ſtets etwas höher iſt , als derjenige der

kündbaren Obligationen , haben wir an dieſer Stelle

früher ſchon hervorgehoben . Daß dies auch bei den

Pfandbriefen zutrifft , können Sie aus nachſtehen⸗

dem uns vorliegenden Angebot des Frankfurter

Dypotheken - Kredit⸗Vereins vom 9. Juni 1908 ent⸗

nehmen , das lautet :

Wir bleiben Abgeber für unſere
4 % bis 1908 unkündb . Pfandb . Serie 46 Kurs z Zt . 97. 50%/

40 % „ 1913 do . do. „„ „ „ „ „
40/0 „ 1915 do . do. „
A % „ 1917 d58. do. ee

Die Rheiniſche Hypothekenbank Mannheim bietet

an 4/ige unverlosbare früheftens auf 1907 kündbare

Pfandbriefe ( heutiger Kurs 98 . 50e/0 )

3½/ige unverlosbare Kommunal⸗Obligationen
( heutiger Kurs 91 . 50 %)

4/ige unverlosbare früheſtens auf 1912 künd⸗

bare Pfandbriefe ( heutiger Kurs 97 . 50 %. )

Erholungsheim der Bad . Staats⸗

eiſenbahnbeamten am Hechtsberg
hat am 1. Mai ds . Is . den Betrieb wieder auf —

genommen . Nicht nur Beamte und deren Ange —

hörige der Staatseiſenbahnverwaltung , ſondern

auch der übrigen ſtaatlichen Betriebe können im

Erholungsheim Aufnahme finden . Das Heim bietet

vermöge ſeiner ſchönen , geſunden Lage , bei guter

aufmerkſamer Verpflegung einen angenehmen Auf⸗

enthalt . Die Penſionspreiſe betragen je nach Lage

des Zimmers pro Tag 3 . 85 M. bis 4 . 20 M. Vor

1. Juli und ab 1. September tritt 5 Proz . Er⸗

mäßigung ein . Das Heim wird unſeren Vereins⸗

mitgliedern zur Benützung empfohlen . Anmel⸗

dungen ſind an die Verwaltung des Erholungs —
heims auf Hofgut Hechtsberg , Poſt Hauſach , zu

richten . Amtsrevidentenverein .

Ddas Deutſche

Reichsvereinsrecht .
Ein Führer durch die über das Vereins⸗ und Verſamm⸗

lungsweſen beſtehenden Reichsgeſetze , mit gemeinverſtänd⸗
lichen Erläuterungen und der Vollzugsverordnung für das

Großherzogtum Baden verſehen , von W. Früh , iſt im

Verlage der Bonndorfer Luchdruckerei ,

Spachholz & Ehrath , Vonndorf b. Schw . , erſchienen .

— — Preis 1. 20 Mk . . .

Rechnungsimpreiſen mit Vordruck

und zwar von § 1 bis § 45 Einnahmen und Aus⸗

gaben .

Vonndorfer Buchdruckerei , Spachholz & Ehrath .

gefälligen Beachtung !
0 Sur

Um Portoauslagen und Umſtändlichkeiten zu vermeiden , wolle man ſich in allen auf die Veſtellung und
ö

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für das Rechnungsweſen der Gemeinden ꝛc. in Bonndorf ( Schwarzw . )

0
0
0

den Verſand der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenbeiten an die

0 in allen übrigen auf den Inhalt der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten aber an die

Ichriftleitung der Iritſchrift für das Rechnungsweſen der Gemeinden elt . in Konſlanz ( Schützenſtr . 20 )

wenden . — An den Verlag in Lonndorf ſind auf die Zeitſchrift ſich beziehende Sendungen nicht zu bewirken ;
5
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